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Bebauungsplan Nr. 14 „Kohlgartenweg“ 
Aufstellungsbeschluss 
 

Ziel des Bebauungsplans ist überwiegend die Bereitstellung weiterer attraktiver Wohnbauflächen 
durch die Ausweisung eines kleinen Baugebietes.   

Der Rat der Gemeinde Langlingen hat am 22.10.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 14 
„Kohlgartenweg“ beschlossen. 

Der Aufstellungsbeschluss wird hiermit gemäß § 2 Absatz 1 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2019 (BGBl. I Seite 3634) bekanntgemacht. 

Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren gemäß § 13 b BauGB aufgestellt. Es wird keine 
Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt. 

Der Planbereich befindet sich im Südosten des Ortsteils Nienhof nördlich des Mühlrebenweges. Er 
wird in der nachfolgenden Karte im Maßstab 1:5.000 dargestellt. 

 

 

Langlingen, den 11.12.2019 

In Vertretung 

Böse 

 


